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■ 1 Blick auf den Runden Berg bei Urach - 
eine wichtige Höhensiedlung in der Bron- 
zezeit, bedeutende frühmittelalterliche 
Siedlung. Der Berg ist durch Rechtsverord- 
nung der Unteren Denkmalschutzbehörde 
der Stadt Bad Urach als Crabungsschutzge- 
biet nach § 22 DSchC eingetragen. Bild: 
LDA, O. Braasch, Nr. 7522/13 vom 13. 12. 
1991. 

Es ruft in aller Regel keine Freude bei 
Grundstückseigentümern hervor, 
wenn das Landesdenkmalamt die 
Ausweisung eines Crabungsschutz- 
gebietes beantragt und sich dabei 
herausstellt, daß das eigene Grund- 
stück betroffen ist. Furcht vor den Fol- 
gen machtsich breit, und gelegentlich 
führt das umgehend zu geharnischten 
Protesten gegen die geplante Maß- 
nahme. Verschiedenste Befürchtun- 
gen werden wach, zumindest aber 
wird die Minderung des Verkehrswer- 
tes eines Grundstückes angenom- 
men. Es ist allerdings keineswegs so, 
daß sich die Unsicherheit über die 
Wirkung einer solchen Ausweisung 
nurbei den Grundstückseigentümern 
regt. Auch die Unteren Denkmal- 
schutzbehörden sind nichtimmerfrei 
von Zweifeln darüber, welche rechtli- 
chen Konsequenzen sich ergeben, 
obwohl der Text des § 22 des baden- 
württembergischen Denkmalschutz- 
gesetzes über die einschlägigen Fra- 

gen klar Auskunft gibt. Damit wenig- 
stens hier deutlich wird, wovon die 
Rede ist, sei er zitiert: „Die Untere 
Denkmalschutzbehörde ist ermäch- 
tigt, Gebiete die begründeter Vermu- 
tung nach Kulturdenkmale von be- 
sonderer Bedeutung bergen, durch 
Rechtsverordnung zu Grabungs- 
schutzgebieten zu erklären. 

In Grabungsschutzgebieten dürfen 
Arbeiten, durch die verborgene Kul- 
turdenkmale zutage gefördert oder 
gefährdet werden können, nur mit 
Genehmigung des Landesdenkmal- 
amtes vorgenommen werden. Die 
bisherige land- und forstwirtschaftli- 
che Nutzung bleibt unberührt." 

Eigentlich ist damit alles gesagt. Den- 
noch entsteht vielfach beim Bürger 
der Eindruck, als wüchsen gewisser- 
maßen erst mit der Ausweisung eines 
Grabungsschutzgebietes die archäo- 
logischen Kulturdenkmale auf seinem 

Grund und Boden. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. Wie der Gesetzestext 
eindeutig sagt, muß eine „begründete 
Vermutung" bestehen, daß in einem 
bestimmten Areal Funde von „beson- 
derer Bedeutung" im Boden verbor- 
gen sind. Nicht notwendig ist hinge- 
gen, daß diese Funde mit letzter 
Sicherheit in ihrer Existenz auch nach- 
gewiesen sind. Dazu wäre in vielen 
Fällen nur eine Grabung in der Lage, 
die schließlich auch eine - allerdings 
wissenschaftlich kontrollierte - Zer- 
störung der archäologischen Funde 
und Befunde darstellt. Lediglich geo- 
physikalische Messungen oder Luft- 
bildaufnahmen könnten einen „zer- 
störungsfreien" Nachweis für das 
Vorhandensein archäologischer 
Denkmale führen. Diese Methoden 
sind jedoch nicht überall und jeder- 
zeit anwendbar. Es kann daher not- 
wendig sein, die Grenzen eines Gra- 
bungsschutzgebietes gelegentlich 
etwas weiträumig zu ziehen, weil Lage 
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und Ausdehnung der vermuteten 
Fundsteile innerhalb des Grabungs- 
schutzgebietes nicht zentimeter- 
scharf festzulegen sind. 

Die Sicherung archäologischer Funde 
und Befunde durch ein Crabungs- 
schutzgebiet kommt Objekten aus al- 
len vor- und frühgeschichtlichen so- 
wie mittelalterlichen und sogar 
neuzeitlichen Perioden zugute. Auch 
paläontologische Funde wie die 
berühmten Fossilien von Holzmaden 
sind hier eingeschlossen. Maßgeblich 
ist eben allein die begründete Vermu- 
tung, daß Funde von besonderer Be- 
deutung im Boden liegen. Eine zeitli- 
che Begrenzung auf bestimmte 
historische Abschnitte sieht das Ge- 
setz zu Recht nicht vor. Auch ist die 
Ausweisung eines Grabungsschutz- 
gebietes nach dem baden-württem- 
bergischen Denkmalschutzgesetz auf 
einen begrenzten Zeitraum nicht ein- 
zuschränken, wie beispielsweise in 
Nordrhein-Westfalen. 

Im Denkmalrecht in Baden-Württem- 
berg gibt es nur zwei Punkte, in denen 
das Gesetz dem Landesdenkmalamt 
einen Genehmigungsvorbehalt zuer- 
kennt. Das sind einmal nach § 21 die 
Durchführung von Grabungen sowie 
alle Nachforschungen nach verbor- 
genen Kulturdenkmalen und eben 
nach § 22 die Durchführung von Ar- 
beiten, die zu einer Gefährdung oder 
Zerstörung archäologischer Kultur- 
denkmale führen können. 

Es war erkennbar die Absicht des Ge- 
setzgebers, hier auch Arbeiten einzu- 
beziehen, die nach anderen Verord- 
nungen oder Gesetzen, z. B. der 
Landesbauordnung, nicht unbedingt 
genehmigungspflichtig sind. So hat 
sich in der Vergangenheit vielfach ge- 
zeigt, daß die Neuanlage von Trassen 
für Versorgungs- oder Kommunikati- 
onsstränge dem Landesdenkmalamt 
nicht bekannt gemacht wurde. Inner- 
halb eines Grabungsschutzgebietes 
sind solche Dinge aber ebenfalls ge- 
nehmigungspflichtig! Das bedeutet, 
daß beispielsweise eine Neutrassie- 
rung von Telefonkabeln ebenso vom 
Landesdenkmalamt genehmigt wer- 
den muß wie die Anlage einer Tiefga- 
rage. Die Vorschrift, eine Maßnahme 
durch das Landesdenkmalamt ge- 
nehmigen zu lassen, bedeutet jedoch 
nicht, daß bestimmte Maßnahmen 
von vornherein verhindert werden. 
Vielmehr wird durch die Ausweisung 
eines Grabungsschutzgebietes ledig- 
lich gewährleistet, daß bei allen Pla- 
nungsvorhaben das Landesdenkmal- 
amt schon in einem sehr frühen, 
eigentlich im Anfangsstadium betei- 
ligt wird, daß aber auch gegebenen- 
falls über Planungsänderungen disku- 
tiert werden muß. 

Besonders wichtig erscheint nach den 
Erfahrungen der ersten zwanzig Jahre 
mit dem baden-württembergischen 
Denkmalschutzgesetz eine solche 
frühzeitige Beteiligung im Bereich von 
historischen Ortskernen, da hier 
durch nahezu jeden Eingriff in den 
Boden archäologisch historische 
Strukturen und Funde gefährdet wer- 
den. Dennoch sind bisner Grabungs- 
schutzgebiete im Ortsinnern eine Ra- 
rität. Genau genommen, gibt es 
bisher nur eines, nämlich in Murr- 
hardt im Rems-Murr-Kreis. 

Ist es dort nur ein Teil des Orts, der 
vom Grabungsschutzgebiet erfaßt 
wird, sieht es in Neckarburken (Gem. 
Elztal) im Neckar-Odenwald-Kreis 
anders aus. Hier werden von einem 
Grabungsschutzgebiet zwei römi- 
sche Kastelle, zwei römische Bäder 
sowie der gesamte dazugehörige Vi- 
cus umschlossen. Dies hat zur Folge, 
daß bis auf einige Neubaugebiete der 
gesamte Ort schon seit Jahren Gra- 
bungsschutzgebiet ist. Bei dem An- 
hörungsverfahren vor Erlaß der ent- 
sprechenden Verordnung war es vor 
allem die Deutsche Bundespost, die 
einer vermeintlichen Beschneidung 
ihrer Rechte entgegentreten wollte. 

Doch gerade das unbeobachtete und 
unkontrollierte Anlegen neuer Kabel- 
gräben zerstört immer wieder Be- 
funde, die als wichtige historische 
Quelle zu gelten haben. Die Einzelbe- 
stimmungen in den verschiedenen 
bereits gültigen Verordnungen über 
Grabungsschutzgebiete erfassen 
diese Dinge nicht in jedem Falle als 
genehmigungspflichtig. Das scheint 
aber nach den bisher gewonnenen 
Erfahrungen unbedingt notwendig zu 
sein. In gleicherweise gilt dies in vie- 
len Fällen auch für das Befahren des 
geschützten Geländes mit schweren 
Fahrzeugen und Geräten. Hierbei ist 
vor allem an das Holzrücken in Wäl- 
dern zu denken, in denen sich Grab- 
hügel oder Anlagen mit einfachen 
Erdwällen, z. B. Schanzen, befinden. 

Auf einen in zunehmendem Maße 
wichtiger werdenden Schutzaspekt 
der Grabungsschutzgebiete sei hier 
ebenfalls hingewiesen; Das baden- 
württembergische Denkmalschutz- 
gesetz kennt in § 23 einen Eigentums- 
vorbehalt des Landes bezüglich 
„beweglicher Kulturdenkmale, die so- 
lange verborgen gewesen sind, daß 
ihr Eigentümer nicht mehr zu ermit- 
teln ist", wenn sie in Grabungsschutz- 
gebieten entdeckt werden. Das be- 
zieht sich in allererster Linie auf 
archäologische Fundgegenstände. 
Wenn also Funde in Grabungsschutz- 
gebieten entdeckt werden, ist in ei- 
nem solchen Falle die Eigentumsfrage 
eindeutig gesetzlich geregelt, so daß 
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■ 2 Das Crabungsschutzgebiet in Neckar- 
burken, Gem. Elztal, Neckar-Odenwald- 
Kreis. 1 Kohorten (West)-Kastell; 2 Nume- 
rus (Ost)-Kastell, später ein Cutshof; 
3 Badeanlage I; 4 Badeanlage II. Diese Ob- 
jekte sind zusätzlich im Denkmalbuch 
beim Regierungspräsidium Karlsruhe nach 
§12 DSchC eingetragen. Kartenvorlage: 
Ausschnitt aus der Deutschen Crundkarte 
1:5000, Blatt Dallau Südwest, 6621.7. Hrsg. 
Landesvermessungsamt Baden-Württem- 
berg, Außenstelle Karlsruhe. Vervielfälti- 
gung genehmigt unter Az. 5.11-KA/94. 
Thematisch ergänzt durch das LDA. 

es nicht in das Ermessen eines Amts- 
richters fallen kann, wie bei einem 
Rechtsstreit zu entscheiden ist. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob die Funde 
durch eigentliche Grabungen oder 
nur zufällig aufgefunden werden. 
Die vor allem von Schatzsuchern, 
welche mit Metalldetektoren das Ge- 
lände abgehen, häufig vorgebrachte 
Schutzbehauptung, man habe be- 
stimmte Dinge beim Spazierengehen 
auf der Ackeroberfläche entdeckt, ist 
innerhalb eines Grabungsschutzge- 
bietes irrelevant. Die Inbesitznahme 
eines Fundgegenstandes aus einem 
Grabungsschutzgebiet ist von vorn- 
herein zumindest eineOrdnungswid- 
rigkeit nach dem Denkmalschutzge- 
setz, die mit einem, je nach Sachlage 
bemessenen Bußgeld belegt werden 
kann. Allein dieser Sachverhalt müßte 
eigentlich Veranlassung sein, groß- 
flächig in allen fundverdächtigen Ge- 
bieten von Bedeutung Grabungs- 
schutzgebiete auszuweisen. Das 
gegenwärtige Defizit wird an dieser 
Stelle allerdings allzu deutlich. 

Blickt man auf die bisher ausgewiese- 
nen Grabungsschutzgebiete in Ba- 
den-Württemberg, scheint die Zahl 
von 104 auf den ersten Blick beein- 
druckend. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich jedoch, daß davon allein 62, 
also fast zwei Drittel, auf den Regie- 
rungsbezirk Freiburgentfallen. Dies ist 
eine Folge der früheren südbadischen 
Gesetzgebung, die schon seit den 
SOerJahren den Begriff des Grabungs- 

schutzgebietes im Gegensatz zu den 
übrigen baden-württembergischen 
Landesteilen kannte. Die heute zu er- 
rechnende Durchschnittszahl von 
zweieinviertel Grabungsschutzgebie- 
ten pro Landkreis ist demnach die 
reine Papierform! 

Die Frage, warum das Landesdenk- 
malamt das doch so wirksame 
Schutzinstrument des Denkmal- 
schutzgebietes nicht häufiger und 
stringenter anwendet, stellt sich da- 
nach von selbst. Eine Antwort ist si- 
cher, daß die Ausweisung von Gra- 
bungsschutzgebieten vor allem im 
innerörtlichen Bereich langwierig 
und mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden ist. Die schon eingangs zi- 
tierte Furcht vieler Eigentümer vor Be- 
sitzstandsminderung führt naturge- 
mäß zu zahlreichen Widersprüchen, 
die auszuräumen sind, auch wenn 
dies durch das Gesetz nicht zwingend 
vorgeschrieben wird. 

Der Fall des Grabungsschutzgebietes 
von Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis, 
das sich zur Zeit in der Anhörungs- 
phase befindet, zeigt dies deutlich. 
Auch war hier seitens der betroffenen 
Kommune die Meinung vertreten 
worden, daß ein solches Schutzgebiet 
nicht notwendig sei, da die Zusam- 
menarbeit in der Vergangenheit zwi- 
schen Kommune und Landesdenk- 
malamt ausgezeichnet funktioniert 
habe. Dies ist sicher nicht zu bezwei- 
feln, sofern es sich um Dinge han- 

delte, die auf höherer Ebene zu ent- 
scheiden waren. Im täglichen Klein- 
krieg auf den Baustellen ist die Lage 
hier wie überall im Lande jedoch 
vielfach ganz anders. Die Arbeit der 
Denkmalpflege- und Denkmal- 
schutzbehörden könnte sich an vie- 
len Orten erheblich vereinfachen, 
wenn durch die Ausweisung eines 
Grabungsschutzgebietes eindeutige 
rechtliche Tatbestände geschaffen 
würden. 

Ein weiterer Grund, daß bisher die 
Zahl der Grabungsschutzgebiete in 
Baden-Württemberg relativ gering ist, 
dürfte die Tatsache sein, daß die Erfas- 
sung der archäologischen Kultur- 
denkmale in Listen noch keineswegs 
abgeschlossen ist. Aber gerade erst im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung 
der Liste der archäologischen Kultur- 
denkmale wird vielfach festgestellt, an 
welcher Stelle die Ausweisung eines 
solchen angezeigt scheint. Die Wei- 
terführung der Listenerfassung zur 
dringend notwendigen archäologi- 
schen Landesaufnahme wird mit Si- 
cherheit weiteren ausgedehnten 
Handlungsbedarf offenlegen. 

Defizite sind jedoch nicht allein beim 
Landesdenkmalamt zu suchen. Wie 
einige aktuelle Fälle zeigen, geht das 
Bewußtsein, daß bestimmte Areale in 
einem Grabungsschutzgebiet liegen, 
im Laufe derZeit bei Unteren Rechts- 
behörden und Kommunen wieder 
verloren. Dieses ergab sich erst kürz- 
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lieh, als der zuständige Denkmalpfle- 
ger durch reinen Zufall, bzw. durch 
die Aufmerksamkeit eines im Nach- 
barbereich pflügenden Bauern, dar- 
auf aufmerksam gemacht wurde, daß 
innerhalb eines Grabungsschutz- 
gebietes Häuser gebaut und dabei 
offensichtlich merowingerzeitliche 
Gräber zerstört wurden. Wie es dazu 
kommen konnte, ließ sich im Nach- 
hinein nicht mehr lückenlos aufklä- 
ren. Doch die Gründe können vielfäl- 
tiger Natur sein. Neue Sachbearbeiter, 
die bei der Ausweisung des Gra- 
bungsschutzgebietes nicht beteiligt 
waren, Umstrukturierung von Behör- 
den und Registraturen sowie die Tat- 
sache, daß Grabungsschutzgebiete 
bei einigen Baurechtsbehörden über- 
haupt zu den „unbekannten Wesen" 
zählen, können zu solchen Defiziten 
führen. Vor allem ist bei vielen, wahr- 
scheinlich den meisten Unteren 
Baurechtsbehörden die Tatsache, daß 
das Landesdenkmalamt im Falle von 
Grabungsschutzgebieten Genehmi- 
gungsbehörde ist, im Bewußtsein 
nicht verankert! Einige Fälle aus jüng- 
ster Zeit belegen dies. 

Die Folgerung daraus kann nur sein, 
daß die Kenntnis darüber ständig auf- 
gefrischt werden muß. Dies könnte 
beispielsweise bei den jährlichen 
Treffen zwischen Landesdenkmalamt 
und Unteren Denkmalschutzbehör- 
den in den Regierungsbezirken ge- 
schehen. Automatisch geschähe dies 
gewissermaßen durch die Beantra- 
gung neuer Ausweisungen; zur Zeit 
laufen im ganzen Lande Baden-Würt- 
temberg etwa 20 Verfahren. 

Nicht unerwähnt kann bei der Auf- 
zählung der Defizite auch bleiben, 
daß es bei der Ausweisung von Gra- 
bungsschutzgebieten zu Interessens- 
kollisionen kommen kann. Da bei der 
Novellierung des Denkmalschutzge- 
setzes die Zuständigkeit für die Aus- 
weisung der Grabungsschutzgebiete 
von den Regierungspräsidien zu den 
Unteren Denkmalschutzbehörden 
hin verlagert wurde, kann es durch- 
aus vorkommen, wie es derzeit in ei- 
ner baden-württembergischen Groß- 
stadt der Fall ist, daß die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes und die Aus- 
weisung eines Grabungsschutzgebie- 
tes für dasselbe Areal bei derselben 
Unteren Baurechtsbehörde anhängig 

sind. Wie in diesem Falle die Entschei- 
dung aussehen wird, ist im Moment 
noch offen. 

So absurd es auf den ersten Blick 
scheinen mag: Nicht immer gehen 
auch Natur- und Denkmalschutz rei- 
bungslos zusammen. Die geplante 
Ausweisung eines Naturschutzgebie- 
tes fürden Schloßberg von Nagold, Kr. 
Calw, hätte in der Form des ersten Ent- 
wurfs Rettungsgrabungen der archäo- 
logischen Denkmalpflege an dieser 
Stelle praktisch ausgeschlossen. Da 
der Berg auf dem Gipfel und an den 
Hängen mit prähistorischen und mit- 
telalterlichen Fundstellen geradezu 
übersät ist, wäre dies der Untergang 
für umfangreiche bedeutende ar- 
chäologische Befunde gewesen. 
Durch Vermittlung des Regierungs- 
präsidiums Karlsruhe scheint jedoch 
eine Kompromißlösung möglich zu 
sein. 

Im Regelfall war jedoch die Zu- 
sammenarbeit auf dem Sektor der 
Grabungsschutzgebiete zwischen 
Rechtsbehörden und Fachbehörde in 
den letzten Jahren reibungslos. Dies 
ist auch für die Gegenwart und näch- 
ste Zukunft dringend anzustreben, da 
durch die Ausweisung zahlreicher 
Wohnungsbau- und Gewerbege- 
biete eine außerordentliche Notwen- 
digkeit besteht, umfassende Schutz- 
maßnahmen zu ergreifen, damit sich 
nicht die Fehler der 60er und 70er 
Jahre wiederholen, als vielerorts um- 
fangreiche archäologische Fundfel- 
der nahezu unkontrolliert verloren- 
gingen. 

Archäologische Kulturdenkmale sind, 
und das muß auch an dieser Stelle 
wiederum nachdrücklich betont wer- 
den, keine Ausstattungsobjekte für 
touristisch wirksame Installationen, 
sondern hochrangige historische 
Quellen für die Vergangenheit unse- 
res Landes und seiner Bevölkerung. 
Sie zu erhalten und zum Sprechen zu 
bringen, muß vorrangig gemeinsame 
Aufgabe sein. 

Dr. Rolf-Heiner Behrends 
LDA Archäologische Denkmal- 
pflege 
Amalienstraße 36 
7500 Karlsruhe 1 
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